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A Begründung  

A.1 Anlass und Erfordernis 

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Wettstetten wurde am 16.07.1983 wirksam. In den 

Jahren 1990 - 2012 wurden die Änderungen 1 bis 6 beschlossen und umgesetzt. Letztere 

wurde am 06.03.2013 wirksam. 

Mit dem Ziel, mehrere bereits beschlossene Grundsatzentscheidungen zur städtebaulichen 

Entwicklung der Gemeinde Wettstetten zu realisieren, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung 

am 25.07.2019 die Digitalisierung und Konsolidierung aller gemeindlichen Bebauungspläne 

und deren jeweiligen bisher erfolgten Änderungen gemäß § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen. 

Im Rahmen der Änderung des Bebauungsplans Nr. 7 „Wettstetten Ost“ wird entsprechend 

der tatsächlichen (nahezu vollständigen) Bebauung der südliche Planbereich künftig als „All-

gemeines Wohngebiet“ nach § 4 BauNVO und nicht mehr wie bisher als „Mischgebiet“ nach 

§ 6 BauNVO festgesetzt. 

Um dem Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB Rechnung zu tragen ist die ent-

sprechende Flächennutzungsplanänderung von derzeit „Mischgebiet (MI)“ in künftig „Allge-

meines Wohngebiet (WA)“ erforderlich i.S.d. § 1 Abs. 3 BauGB. 

A.2 Ziele und Zwecke 

Mit den Änderungen der Bebauungspläne soll deren Urfassung mit ihren bisherigen Ände-

rungen in einer konsolidierten Änderungsfassung zusammengeführt werden. Hierbei soll eine 

verträgliche und angemessene Nachverdichtung ermöglicht werden und die Pläne auch unter 

Berücksichtigung der novellierten Rechtsgrundlagen grundlegend überarbeitet werden. Dafür 

ist die Darstellung des Gebiets im Flächennutzungsplan, welches die südliche Fläche im Gel-

tungsbereich des Bebauungsplans Nr. 7 „Wettstetten Ost“ derzeit als „Mischgebiet“ bezeich-

net, in „Allgemeines Wohngebiet“ zu ändern. 

A.3 Verfahren 

Der Bebauungsplan Nr. 7 „Wettstetten Ost“ trat in seiner Urfassung am 29.10.1969 in Kraft. 

In der Folge wurde er mehrfach geändert. 

Mit dem Ziel, den Bebauungsplan Nr. 7 „Wettstetten Ost“ im südlichen Plangebiet als „Allge-

meines Wohngebiet“ und nicht mehr wie bisher als „Mischgebiet“ festzusetzen, hat der Ge-

meinderat in seiner Sitzung am 29.05.2024 die 12. Änderung des Flächennutzungsplans ge-

mäß § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen. 

Die 12. Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt gemäß § 1 Abs. 8 BauGB im Regelver-

fahren parallel zu Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 7 „Wettstetten Ost“ (§ 8 Abs. 3 Satz 

1 BauGB). 

A.4 Ausgangssituation 

A.4.1 Lage im Stadtgebiet und Eigentumsanteile 

Die Gemeinde Wettstetten im Landkreis Eichstätt liegt im nördlichen Einzugsbereich des In-

dustriestandortes Ingolstadt. Das zu ändernde Plangebiet befindet sich im östlichen 
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Siedlungsbereich der Gemeinde Wettstetten und umfasst eine Größe von ca. 38.000 m². Das 

Gebiet wird im Norden durch den Leitenweg, im Osten durch die östliche Flurstücksgrenzen 

der Mozartstraße nördlichen Flurstücksgrenzen an der Beethovenstraße und im Osten durch 

die östlichen Flurstücksgrenzen an der Schillerstraße, im Süden durch die südliche Flur-

stücksgrenzen an der Lenbachstraße und im Oste durch de Flurweg umrahmt. 

Mit Ausnahme der öffentlichen Verkehrswege befinden sich die Grundstücke im Plangebiet 

in Privateigentum. 

A.4.2 Städtebauliche Bestandsanalyse 

Das Plangebiet wird ausschließlich durch offene Bebauung mit überwiegender Einfamilien-

hausbebauung und vereinzelt auch Reihenhausbebauung geprägt. Jedes Grundstück verfügt 

über unterschiedlich stark ausgeprägte durchgrünte Gartenflächen mit vereinzeltem teilweise 

auch größerem Baumbestand. Abgesehen von wenigen Baulücken sind alle Grundstücke 

bebaut. 

A.4.2.1 Nutzungen 

Neben der überwiegenden Wohnnutzung findet sich im zu ändernden Plangebiet vereinzelt 

auch wohngebietsverträgliche Gewerbenutzungen (Poolbauer, Hundezüchter). 

A.4.2.2 Verkehrserschließung 

Das Plangebiet wird durch die von der Stammhamer Straße abzweigende Beethovenstraße 

und von dieser nach Süden abführenden Faust-, Schiller- und Schubertstraße von Norden 

erschlossen. Die südliche Erschließung des nördlichen Plangebiets sowie die nördliche Er-

schließung des südlichen Plangebiets erfolgt über den Leitenweg, der von der Schelldorfer 

Straße von der Ortsmitte nach Osten abzweigt. Das südliche Plangebiet wird von Süden über 

die Lange Gasse, die Lenbach- sowie die Mozartstraße, welche über die Lentinger Straße 

mit der St 2335 verbunden ist, erschlossen. 

Nächstgelegene Bushaltestelle ist die Haltestelle „Unterer Wirt – Wettstetten“ westlich des 

Plangebietes. Diese verbindet über die Buslinien 15, 9223, 9230 und N4 ca. im Halbstunden-

takt nach Ingolstadt und Gaimersheim. 

A.4.2.3 Orts- und Landschaftsbild 

Das Ortsbild Wettstettens ist geprägt durch sich gleichmäßig über die örtliche Topographie 

legende Satteldächer und wiederkehrende Sichtachsen zur Kirche St. Martin, die sich in ex-

ponierter Lage im Ortszentrum befindet. Das Siedlungsgebiet erstreckt sich nördlich und süd-

lich des von West nach Südost durchquerenden Manterinbaches. Das Plangebiet befindet 

sich im Osten des Siedlungsortes und weist eine durchgehende, leichte Hangneigung nach 

Süden zum Manterinbach hin, auf.  

A.4.2.4 Vegetation, Schutz- und Biotopfunktion 

Das Plangebiet liegt innerhalb des Naturparks Altmühltal (ID NP-00016, BAY-15) und weist 

im Übrigen keine weitere Schutz- oder Biotopfunktion auf. 
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Das nächstgelegene Landschaftsschutzgebiet LSG-00565.01 „Schutzzone im Naturpark ‚Alt-

mühltal‘“ befindet sich in einzelnen Abschnitten ca. 400 m östlich sowie ca. 800 m südwestlich 

bzw. des Geltungsbereiches.  

Biotope befinden sich in ca. 100 m nördlich (Einzelhecken und Feldgehölze um Wettstetten, 

Nr. 7134-0043), etwa 450m östlich (Ausgedehnter Halbtrockenrasen östlich Wettstetten, Nr. 

7134-0050 (sowie ca. 800m südwestlich (Halbtrockenrasen, Altgrasfluren und Gehölzsuk-

zession um Festungsruine am südlichen Ortsrand von Wettstetten“, Nr. 7134-0048-001).  

A.4.2.5 Kampfmittel und Altlasten 

Es ist keine Belastung durch Kampfmittel und Altlasten innerhalb des Plangebietes bekannt.  

A.5 Rechtliche und Planerische Rahmenbedingungen 

A.5.1 Übergeordnete Planungen 

A.5.1.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern 2023 (LEP) 

Die Gemeinde Wettstetten wird im Landesentwicklungsprogramm Bayern innerhalb des Ver-

dichtungsraumes des Regionalzentrums Ingolstadt verortet. 

Abbildung 1: Ausschnitt Strukturkarte des LEP 2023 

Betroffene Ziele und Grundsätze des LEP: 

1 Grundlagen und Herausforderungen der räumlichen Entwicklung und Ordnung Bayerns 

1.1 Gleichwertigkeit und Nachhaltigkeit 

1.1.1  Gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen 

▪ In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen oder 

zu erhalten. Die Stärken und Potenziale der Teilräume sind weiterzuentwickeln. Alle 
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überörtlich raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen haben zur Verwirklichung 

dieses Ziels beizutragen (Ziel). 

▪ Hierfür sollen insbesondere die Grundlagen für eine bedarfsgerechte Bereitstellung und 

Sicherung von Arbeitsplätzen, Wohnraum sowie Einrichtungen der Daseinsvorsorge und 

zur Versorgung mit Gütern geschaffen oder erhalten werden (Grundsatz). 

1.1.2  Nachhaltige Raumentwicklung 

▪ Die räumliche Entwicklung Bayerns in seiner Gesamtheit und in seinen Teilräumen ist 

nachhaltig zu gestalten (Ziel). 

▪ Bei Konflikten zwischen Raumnutzungsansprüchen und ökologischer Belastbarkeit ist 

den ökologischen Belangen Vorrang einzuräumen, wenn ansonsten eine wesentliche 

und langfristige Beeinträchtigung der natürlichen Lebensgrundlagen droht (Ziel). 

 
1.1.3  Ressourcen schonen 

▪ Der Ressourcenverbrauch soll in allen Landesteilen vermindert und auf ein dem Prinzip 

der Nachhaltigkeit verpflichtendes Maß reduziert werden. Unvermeidbare Eingriffe sollen 

ressourcenschonend erfolgen (Grundsatz). 

▪ Bei der Inanspruchnahme von Flächen sollen Mehrfachnutzungen, die eine nachhaltige 

und sparsame Flächennutzung ermöglichen, verfolgt werden (Grundsatz). 

 

1.1.4 Zukunftsfähige Daseinsvorsorge 

▪ Auf die Widerstandsfähigkeit der Einrichtungen der Daseinsvorsorge insbesondere ge-

genüber den Auswirkungen des Klimawandels soll hingewirkt werden (Grundsatz). 

1.2 Demografischer Wandel 

▪ Die raumstrukturellen Voraussetzungen für eine räumlich möglichst ausgewogene Be-

völkerungsentwicklung des Landes und seiner Teilräume sollen geschaffen werden 

(Grundsatz). 

1.3 Klimawandel 

1.3.1 Klimaschutz 

▪ Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung getragen werden, insbesondere 

durch 

- die Reduzierung des Energieverbrauchs mittels einer integrierten Siedlungs- und 

Mobilitätsentwicklung, 

- die verstärkte Erschließung, Nutzung und Speicherung erneuerbarer Energien und 

nachwachsender Rohstoffe sowie von Sekundärrohstoffen (Grundsatz). 

1.3.2 Anpassung an den Klimawandel 

▪ In allen Teilräumen, insbesondere in verdichteten Räumen, sollen klimarelevante Frei-

flächen wie Grün- und Wasserflächen auch im Innenbereich von Siedlungsflächen zur 
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Verbesserung der thermischen und lufthygienischen Belastungssituation neu angelegt, 

erhalten, entwickelt und von Versiegelung freigehalten werden (Grundsatz). 

2 Raumstruktur 

2.2 Gebietskategorien  

2.2.7 Entwicklung und Ordnung der Verdichtungsräume 

▪ Die Verdichtungsräume sollen so entwickelt und geordnet werden, dass 

- sie ihre Aufgaben für die Entwicklung des gesamten Landes erfüllen, 

- sie bei der Wahrnehmung ihrer Wohn-, Gewerbe- und Erholungsfunktionen eine 

räumlich ausgewogene sowie sozial und ökologisch verträgliche Siedlungs- und Inf-

rastruktur gewährleisten, 

- Missverhältnissen bei der Entwicklung von Bevölkerungs- und Arbeitsplatzstrukturen 

entgegengewirkt wird, 

- auf eine umwelt- und gesundheitsverträgliche Bewältigung des hohen Verkehrsauf-

kommens hingewirkt wird, 

- sie Wohnraumangebot in angemessenem Umfang für alle Bevölkerungsgruppen so-

wie die damit verbundene Infrastruktur bereitstellen, 

- sie über eine dauerhaft funktionsfähige Freiraumstruktur verfügen und 

- ausreichend Gebiete für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung erhalten bleiben 

(Grundsatz). 

▪ Die von der Besiedlung freizuhaltenden Außenbereiche sowie innerstädtische Grünflä-

chen sollen unter Berücksichtigung ihrer vielfältigen Funktionen für den Verdichtungs-

raum, insbesondere relevanter Klimafunktionen, zu einem möglichst vernetzten attrakti-

ven Landschaftsraum mit hohem Erholungswert aufgewertet werden (Grundsatz). 

3 Siedlungsstruktur 

3.1 Nachhaltige und ressourcenschonende Siedlungsentwicklung, Flächensparen 

▪ Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen und bedarfsorientierten Sied-

lungsentwicklung unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels 

und seiner Folgen, den Mobilitätsanforderungen, der Schonung der natürlichen Ressour-

cen und der Stärkung der zusammenhängenden Landschaftsräume ausgerichtet werden 

(Grundsatz). 

▪ Flächen- und energiesparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Be-

rücksichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden (Grundsatz). 

3.2 Innenentwicklung vor Außenentwicklung 
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▪ In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung vorran-

gig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenentwicklung begrün-

det nicht zur Verfügung stehen (Ziel). 

A.5.1.2 Regionalplan 10 Ingolstadt 

Die Gemeinde Wettstetten wird im Regionalplan 10 Ingolstadt innerhalb des Stadt- und Um-

landbereiches im Verdichtungsraum Ingolstadt verortet. 

 

Abbildung 2: Ausschnitt Raumstruktur Regionalplan 10 Ingolstadt; 12/2022 

1. Herausforderung der regionalen Entwicklung (Auszug) 

1.1 Gleichwertigkeit und Nachhaltigkeit 

Eine auf Nachhaltigkeit angelegte räumliche Entwicklung verlangt den Ausgleich ökologi-
scher und ökonomischer Belange mit den sozialen Erfordernissen. Wenn soziale Aspekte 
auch in die Aussagen anderer Kapitel bereits eingeflossen sind, so sind dennoch soziale 
Standards und Entwicklungstrends zumindest qualitativ in den Regionalplan aufzunehmen, 
um künftigen Generationen einen attraktiven Lebensraum auch außerhalb von Verdichtungs-
räumen zu erhalten und um die Charakteristika der Region zu bewahren (Grundsatz). 
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1.2 Demografischer Wandel 

Durch eine auf die Dauer nicht auszuschließende Abnahme der Bevölkerung besteht die Ge-

fahr, dass sich die Nachfrage nach Dienstleistungen der Bildung, der Kultur und des Sozialen 

verringern wird. Die Reduzierung dieser Infrastruktureinrichtungen ist deshalb zu befürchten. 

Damit verbunden wäre jedoch eine Verschlechterung der Standortqualitäten der jeweiligen 

Teilräume der Region, was in einem nächsten Schritt eine Abwanderung der Bevölkerung in 

attraktivere Räume zur Folge haben könnte. Es ist deshalb notwendig, die für einen attrakti-

ven Raum erforderlichen Einrichtungen weiterhin den Bedürfnissen der Bevölkerung entspre-

chend vorzuhalten, so dass gleichwertige Lebensbedingungen auch in weniger bevölke-

rungsreichen Räumen erhalten werden (Grundsatz). 

1.4 Wettbewerbsfähigkeit 

Die Region Ingolstadt ist ein attraktiver Lebens- und Arbeitsraum. Sie verfolgt das Ziel, neben 

der wirtschaftlichen Dynamik den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen in sozialer Ver-

antwortung sicherzustellen, so dass es zu gleichwertigen Lebens- und Arbeitsbedingungen 

aller Teilräume kommt und dass die Region in ihrer Gesamtheit ihre Position behaupten kann. 

Die Region Ingolstadt liegt zwischen den großen Verdichtungsräumen München, Nürnberg-

Fürth-Erlangen und Augsburg und benachbart zum Verdichtungsraum Regensburg. Vor al-

lem vom großen Verdichtungsraum München gehen starke Einflüsse aus. Einerseits profitiert 

die Region von der Nähe zu den genannten Verdichtungsräumen und nutzt die Chancen der 

von dort ausgehenden wirtschaftlichen und kulturellen Impulsen u.a. in der regionsübergrei-

fenden Kooperation im ehemaligen Städteverbund München-Augsburg-Ingolstadt (MAI) und 

jetzigen Greater Munich Area, andererseits liegt die Zahl der Auspendler in die Region Mün-

chen vor allem im Mittelbereich Pfaffenhofen a.d.Ilm bei über 50 % (…). Der Schutz der na-

türlichen Lebensgrundlagen in einem zusammenhängenden vernetzten Freiraum- und Bio-

topverbundsystem, unter Verknüpfung ökologisch wertvoller Flächen, und der Erhalt der Le-

bensqualität gewährleisten die Zukunftsfähigkeit der Region. Die Sicherung der Nachhaltig-

keit ist durchgängiges Leitprinzip der Planung in der Region Ingolstadt und findet sich in den 

Festlegungen zur Freiraumsicherung, der Wirtschaft und im Sozialen sowie auch in der an-

gestrebten ausgewogenen dezentralen Raum- und Siedlungsentwicklung wieder. Dabei 

muss die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts ohne nachteilige Änderun-

gen von Dauer und Gleichmaß der natürlichen Prozesse erhalten bleiben (LEP 2003 B I 1.4). 

(zu Ressourcen siehe Kapitel 5.4 und 7.2). Dazu gehört auch, den Landschaftsverbrauch zu 

verringern und u.a. die Innenentwicklung zu stärken. In der Stadt Ingolstadt stieg die Inan-

spruchnahme für Grund und Boden um 6,3 %. In der Region lagen die Wohngebäudeflächen 

in ha je 1000 Einwohner zwischen 1997 und 2001 bei 15,6. Sie nimmt damit eine Mittelstel-

lung unter den Planungsregionen ein (Grundsatz). 

2. Raumstruktur (Auszüge) 

▪ Wettstetten im Nahbereich des Regionalzentrums Ingolstadt 

Die Teilräume der Region sind in der Karte 2.1.1.4 Z „Zentrale Orte und Nahbereiche“ des 

Regionalplans Ingolstadt dargestellt. Wettstetten liegt zusammen mit den Gemeinden 
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Stammham, Hepberg und Lenting im unmittelbar nördlich angrenzenden Nahbereich des Re-

gionalzentrums Ingolstadt. 

▪ Verdichtungsraum 

Der Verdichtungsraum hat herausragende Bedeutung als treibende Kraft in Wirtschaft, Wis-

senschaft und Bildung. Die dort angesiedelten und auch aufgrund des verdichteten Einzugs-

bereiches tragfähigen kulturellen und sozialen Einrichtungen bieten ein attraktives Angebot, 

an dem zudem das weitere Umfeld partizipieren kann. Durch die dort angesiedelten leistungs-

fähigen Betriebe sowie international tätigen Unternehmen strahlt der Verdichtungsraum mit 

seiner Wirtschaftskraft und dem Angebot an Arbeitsplätzen weit in das regionale und überre-

gionale Umfeld aus. Die Stärkung und stete Weiterentwicklung der Potentiale des Verdich-

tungsraumes ist daher von grundsätzlicher gesamträumlicher Bedeutung. 

Die hohe Attraktivität des Verdichtungsraumes als Lebens-, Ausbildungs- und Wirtschafts-

raum führt zu spezifischen Problemen wie Wohnraummangel, Verkehrsüberlastung, Frei-

raumverknappung und Freizeitdruck sowie konzentrierte Umweltbelastungen. Um diese 

Probleme nicht in zu großem Ausmaß auf die umliegenden Räume zu verlagern ist gerade in 

den Verdichtungsräumen ein effizienter und schonender Umgang mit den verbleibenden 

Ressourcen von besonderer Bedeutung (Grundsatz). 

3. Siedlungsstruktur (Auszug) 

Die Ausbreitung der Siedlungen ist zunehmend kostenträchtig. Flächen sind ein knappes Gut, 

Infrastruktureinrichtungen sind teuer, weite Wege setzen Emissionen frei und erhöhen den 

Energieverbrauch. Eine Siedlungsstruktur, die dem entgegenkommt, schont Ressourcen. 

Eine räumliche Konzentration von Wohnungen, Arbeitsstätten, Versorgungseinrichtungen 

und Freizeitaktivitäten trägt dazu bei, die Flächenressourcen zu schonen und wirtschaftliche 

und soziale Beziehungen zu erleichtern. 

Die Schonung und Freihaltung von Flächen ist außerdem siedlungsstrukturell und für die Er-

holung von hoher Bedeutung und wird durch die Klimaveränderung in Teilbereichen zuneh-

mend wichtiger, damit ausreichend Raum für Überschwemmungen erhalten bleiben. Um die 

Inanspruchnahme freier Flächen zu verringern, eröffnen sich eine Reihe von Möglichkeiten. 

Dazu sollen vorrangig die vorhandenen Potenziale in den Siedlungsgebieten genutzt werden. 

So können neben der Verdichtung künftiger Bebauung und flächensparender Siedlungs- und 

Erschließungsformen z.B. leerstehende Bausubstanz insbesondere in den Stadt- und Dorf-

kernen angemessen wieder genutzt, die brachliegenden Flächen wieder mobilisiert, Sied-

lungsgebiete angemessen (nach-) verdichtet und Freiflächen möglichst gering versiegelt wer-

den. Die Siedlungstätigkeit soll sich zur Verringerung der Inanspruchnahme von Grund und 

Boden flächensparender Siedlungs- und Erschließungsformen bedienen (Ziel). 

4. Verkehr (Auszug) 

Die Region Ingolstadt zählt mit überdurchschnittlichen Einwohner- und Beschäftigtenzuwäch-

sen zu den dynamischsten Wirtschaftsräumen Bayerns. Bei Bruttoinlandsprodukt und Ar-

beitsproduktivität lag die Region im Zeitraum 1991 - 2000 hinter München und Nürnberg an 

dritter Stelle. Eine ähnliche Dynamik wird in der Region Ingolstadt auch noch auf absehbare 

Zeit anhalten, wenngleich auf längere Frist mit einer Abschwächung des Bevölkerungs- und 
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Beschäftigtenwachstums zu rechnen ist. Der Bedarf an Verkehrswegen zum Transport von 

Gütern und Personen und an Informationsaustausch wird jedoch noch weiter zunehmen. Zur 

weiteren Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit der Region sind deshalb Erhalt und Ausbau 

der Wege- und Kommunikationsnetze erforderlich (Grundsatz). 

5. Wirtschaft (Auszug) 

Die Wirtschaftskraft der Region und das regionale Einkommen beruhen zu einem erheblichen 

Teil auf der Wertschöpfung von Großbetrieben der Mineralölversorgung mit einer chemischen 

Grundstoffindustrie, sowie des Fahrzeug- und Maschinenbaus. Ein Teil der regionalen Wirt-

schaftsleistung wird durch Aufträge im Rahmen wehrtechnischer Entwicklungs-, Ausrüs-

tungs- und Beschaffungsprogramme bestimmt. Die Region Ingolstadt gehört zu den leis-

tungsfähigeren Regionen in Bayern. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) zu Marktprei-

sen je Einwohner zählt sie gemessen an der Wirtschaftskraft im Jahre 2000, an der Wirt-

schaftsentwicklung während der letzten 10 Jahre und der Arbeitsproduktivität zu den 3 stärks-

ten von 18 Regionen. (…) Das Schwergewicht des wirtschaftlichen Stärkefeldes (Clusters) in 

Ingolstadt ist auf das Auto orientiert. Es sollte in einem regionalen Netzwerk unterstützt wer-

den, so dass es zu einer Bündelung der Kräfte unterschiedlicher Organisationen für For-

schung und Entwicklung, Zulieferung und Dienstleistung kommen kann. Die räumliche Nähe 

fördert den Austausch von Ideen und Erfahrungen, die Anbahnung von Kontakten, die Ver-

knüpfung von Wissen, Talenten, Kapital und Wettbewerb. In einem solchen Cluster eines 

effizienten und flexiblen Wertschöpfungsnetzes ist regelmäßig ein hohes Innovations- und 

Wachstumspotenzial enthalten. Dabei kommt es ganz wesentlich auf die mikroökonomischen 

und standortbezogenen Bedingungen an (Grundsatz). 

7. Freiraumstruktur (Auszug) 

Die natürlichen Lebensgrundlagen für Menschen, Tiere und Pflanzen werden durch Umwelt-

veränderungen infolge von Emissionen, Bebauung, Rodung, Umbruch, Entwässerung, Was-

serverschmutzung usw. gefährdet. Zahlreiche Menschen leiden unter umweltbedingten Er-

krankungen; viele Tier- und Pflanzenarten, die sich dem Veränderungsdruck nicht anpassen 

konnten, sind äußerst selten geworden oder bereits ausgestorben. Bei allen, die natürliche 

Umwelt verändernden Planungen und Maßnahmen gilt daher, die Leistungsfähigkeit des Na-

turhaushaltes zu erhalten, um die natürlichen Lebensgrundlagen auch für kommende Gene-

rationen zu sichern (Grundsatz). 

Landschaftsteile, die sich aufgrund ihrer landschaftlichen Vielfalt, Naturnähe, ihres Reliefs 

oder ihres Waldreichtums, ihrer Gewässernähe und ihres kleinteiligen Nutzungsmusters für 

kürzere oder ausgedehnte Spaziergänge und Radtouren eignen, sind insbesondere für die 

Nah- und Feierabenderholung wichtig. (…) Weitere wichtige Grünflächen mit Erholungsfunk-

tion stellen die Bachniederungen wie (…) Manterinbach, (…) im Norden des Oberzentrums 

Ingolstadt und den sich anschließenden Gemeinden dar (Grundsatz). 

8. Soziale und kulturelle Infrastruktur (Auszug) 

Die sozialpflegerischen Einrichtungen sind sehr vielfältig, um den unterschiedlichen Ansprü-

chen und Notwendigkeiten gerecht zu werden. Aufgrund der Verschiedenartigkeit der erfor-

derlichen und gewünschten Hilfsleistungen hat sich eine Vielzahl verschiedener Dienste 
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entfaltet: Als ambulante Pflegedienste umfassen sie Sozialstationen, Stationen der Kranken-

pflege, der Haus- und Familienpflege, der Dorfhelferinnen oder auch Nachbarschaftshilfen 

mit unterschiedlichen Einzugsbereichen. Den geistig und körperlich Behinderten soll neben 

der ärztlichen Versorgung durch geeignete Maßnahmen bei ihrer Eingliederung in Gesell-

schaft und Beruf möglichst ortsnah geholfen werden. Durch die gestiegene Lebenserwartung 

und die längere Verweilen älterer Menschen in ihrer gewohnten Umgebung sind die Maßnah-

men zur Hilfe Älterer immer dringlicher geworden. Dabei soll es den alten Menschen trotz 

disperser Siedlungsstruktur ermöglicht werden, solange wie möglich ein aktives und selb-

ständiges Leben möglichst in gewohnter Umgebung führen zu können (Grundsatz). 

A.5.1.3 Wirksamer Flächennutzungsplan 

Der seit 17.07.1984 rechtswirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Wettstetten, zuletzt 

mit Wirkung vom 06.03.2013 zum 6. Mal geändert, stellte die zu ändernde Teilfläche derzeit 

als Mischgebiet (§ 6 BauNVO), im übrigen Planbereich als Reines Wohngebiet (§ 3 BauNVO) 

dar. Entsprechend der tatsächlich vorhandenen Bebauung und der beabsichtigten künftigen 

Bebaubarkeit der Flächen wird nun die Art der baulichen Nutzung im südlichen Plangebiet 

als „Allgemeines Wohngebiet“ (§ 4 BauNVO) dargestellt. 

 

A.5.2 Wasserhaushalt 

Das Plangebiet befindet sich außerhalb von festgesetzten Überschwemmungs- oder Was-

serschutzgebieten. 

Etwa 60 m südwestlich der Lenbachstraße und des südlichen teils der Mozartstraße, im Süd-

osten des Plangebietes, erstreckt sich eine als wassersensibler Bereich gekennzeichnete 

Fläche entlang des Manterinbaches.  
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Entlang des Manterinbaches verlaufen ebenso die Hochwassergefahrenflächen „HQ Häufig“, 

„HQ 100“ und „HQextrem“, die sich alle bis auf etwa 30m südwestlich der südlichen Mozart-

straße und Lenbachstraße annähern.  

Nächstgelegene Trinkwasserschutzgebiete sind das Wasserschutzgebiet Ingolstadt (Kenn-

zahl 2210723400177) in ca. 1200 m Entfernung südlich des Plangebietes sowie das Was-

serschutzgebiet Lenting (Kennzahl 2210713400056) ca. 900 m östlich entfernt. 

A.5.3 Immissionsschutz 

Im Plangebiet auftretende Immissionen (Gerüche, Staub, Verkehrslärm) resultieren aus den 

Erschließungsstraßen sowie der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der nördlich und östlich 

angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen und sind als ortsüblich bzw. als mit der Planung 

einer Wohnbebauung vereinbar anzusehen. Weitere Immissionen können aus dem benach-

barten Gewerbegebiet auftreten.  

A.5.4 Denkmalschutz 

Im Geltungsbereich befinden sich weder Bau- noch Bodendenkmäler. 

In etwa 550m südöstlicher Entfernung befindet sich das Bodendenkmal Nr. D-1-7134-0335, 

„Siedlung der Hallstattzeit“, etwa 400m südöstlich liegt das Bodendenkmal Nr. D-1-7134-

0441 „Befestigung der späten Neuzeit, teil der Landesfestung Ingolstadt: Infanterie Untertre-

teraum). Etwa 250m westlich befindet sich das Bodendenkmal D-1-7134-0333, „Untertägige 

mittelalterliche und frühneuzeitliche Teile im Bereich der Kath. Pfarrkirche St. Martin von 

Wettstetten“, sowie das Bodendenkmal D-1-7134-0434, „Siedlung des späten Mittelalters 

und der frühen Neuzeit.“  

Da insbesondere bei den vorgeschichtlichen Siedlungen die endgültigen Ausdehnungen der 

Bodendenkmäler noch nicht erfasst werden konnten, ist es möglich, dass sich diese noch 

weiter in das Planungsgebiet erstrecken. Daher sind im Umfeld dieser Bodendenkmäler wei-

tere Bodendenkmäler zu vermuten. 

Auf die Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder an die Untere 

Denkmalschutzbehörde nach Art. 8 Abs. 1 und 2 DSchG wird hingewiesen:  

▪ Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmal-

schutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige ver-

pflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks, sowie der Unter-

nehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines 

der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem 

Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige 

an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. 

▪ Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche 

nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbe-

hörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 
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A.6 Änderung des Flächennutzungsplans 

Im Zuge der 12. Änderung des Flächennutzungsplans wird die bisher als „Mischgebiet“ aus-

gewiesenen Flächen künftig als „Allgemeines Wohngebiet“ dargestellt.  

A.6.1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich wird von folgenden Straßen gefasst: Im Süden durch: Dr.-

Kurt-Schumacher-Ring, Lenbachstraße und Lange Gasse; im Westen durch Goethering, 

Faustraße und Stammhamer Straße; im Norden durch Beethovenstraße; im Osten durch 

Schubertstraße und Leitenweg. 

Das zu ändernde Plangebiet beinhaltet die Grundstücke mit den Fl.-Nrn. 551/124 bis 127, 

551/129 bis 142, 551/147, 551/148, 551/150 bis 162, 551/164 bis 171, 551/174 bis 179, 

551/182 bis 185, 551/194, 551/198, 551/206, sowie Teilflächen der Grundstücke Flst.-Nrn. 

551/123, 551/144, 551/146, 551/163, Gemarkung Wettstetten.  

A.6.2 Nutzungsänderung 

Dargestellt wird auf der südlichen Teilfläche des Bebauungsplans Nr. 7 „Wettstetten Ost“ statt 

des bisherigen Mischgebiets ein Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO. Durch die Dar-

stellung „Allgemeines Wohngebiet“ wird sowohl der tatsächlichen baulichen Siedlungsent-

wicklung als auch dem Planungswillen der Gemeinde, künftig auf diesen Flächen die Wohn-

nutzung in der Vordergrund zu rücken, Rechnung getragen.  

A.6.3 Flächenbilanz 

Die bisher als „Mischgebiet“ dargestellte Fläche wird künftig vollständig (ca. 36.088 m2) als 

„Allgemeines Wohngebiet“ dargestellt. Weitere Flächendarstellungen (Straßenverkehrsflä-

che, Grünfläche) bleiben flächengleich erhalten.  
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B Umweltbericht 

B.1 Einleitung 

Die Gemeinde Wettstetten beabsichtigt in Einklang mit dem Ziel des Vorrangs der Innen- vor 

der Außenentwicklung, das Baugebiet Nr. 7 „Wettstetten Ost“ städtebaulich neu zu ordnen.  

Die Anpassung der Art der baulichen Nutzung macht eine parallele Änderung des Flächen-

nutzungsplanes gemäß § 8 Abs. 3 BauGB erforderlich. 

B.1.1 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele  

Die 8. Änderung des Bebauungsplans dient dem Zweck der Konsolidierung des Bebauungs-

plans Nr. 7 „Wettstetten – Ost“ in einer gesicherten Änderungsversion zur Wiederherstellung 

der Übersichtlichkeit des Regelwerkes. Im Rahmen der beabsichtigten 8. Änderung sollen 

die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 7 „Wettstetten Ost“ zudem an mehrere 

seit dem Jahr 2014 beschlossene Grundsatzentscheidungen des Bauausschusses sowie des 

Gemeinderates zur städtebaulichen Entwicklung und Ordnung des Gemeindegebietes ange-

passt werden. Daraus ergeben sich erforderliche Änderungen am Flächennutzungsplan. 

Die Fl.-Nrn. der betroffenen Grundstücke ergeben sich aus A.6.1.  

Für die Änderung des Flächennutzungsplanes ist eine Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 

BauGB durchzuführen und ein Umweltbericht gem. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sowie Anlage 

zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB zu erstellen. 

B.1.2 Planungsrelevante Ziele des Umweltschutzes aus Fachgesetzen und 
Fachplanungen und ihre Berücksichtigung 

B.1.2.1 Ziele aus Fachgesetzen 

Für die vorliegende Flächnnutzungsplanänderung werden die planungsrelevanten Ziele der 

aufgeführten Fachgesetze, jeweils in der aktuellen Fassung, folgendermaßen berücksichtigt:  

▪ BauGB 

insb. (Belange des Umweltschutzes), § 1a (Ergänzende Vorschriften des Umweltschut-

zes), § 2 Abs. 4 (Umweltprüfung) und § 2a i.V.m. Anlage 1 (Umweltbericht) 

- Prüfung der Auswirkungen auf Belange des Umwelt- und Naturschutzes, der Land-

schaftspflege (§ 1 Abs. 6 Nr. 7) durch vorliegenden Umweltbericht  

- Dokumentation möglicher Beeinträchtigungen der Leistungs- und Funktionsfähigkeit 

des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes sowie deren Vermeidung und Kom-

pensation als Grundlage für die gemeindliche Abwägung  

▪ BNatSchG 

insb. § 14 i.V.m. § 15 (Eingriffsregelung), §§ 20-33 (Schutz bestimmter Teile von Natur 

und Landschaft), § 39 (Allgemeiner Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen) und § 44 

(Artenschutz) 

sowie 

BayNatSchG 
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insb. Art. 4 (Grünordnungspläne), Art. 16 (Schutz bestimmter Landschaftsbestandteile), 

Art. 19 (Arten- und Biotopschutzprogramm) und Art. 23 (Gesetzlich geschützte Biotope) 

- Darstellung/Festsetzung von Flächen und Maßnahmen für den Ausgleich und Fest-

setzung grünordnerischer Maßnahmen zur Minimierung von Eingriffen in den Natur-

haushalt und das Landschaftsbild  

- konfliktarmer Standort, da hauptsächlich Bereiche mit geringer Bedeutung für Natur 

und Landschaft von der Planung betroffen sind 

- Keine Betroffenheit geschützter Landschaftsbestandteile und gesetzlich geschützter 

Biotope durch die Planung 

▪ BImSchG 

insb. i.V.m. der sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes (16. BImSchV) der technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA 

Lärm) und der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“, Teil 1 (Lärmimmissionen) 

- Wahl eines konfliktarmen Standortes, in ausreichender Entfernung zu größeren 

Straßen oder Anlagen, die Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und 

ähnliche Umwelteinwirkungen emittieren oder Veränderungen der natürlichen Zu-

sammensetzung der Luft, insbesondere durch Rauch, Ruß, Staub, Gase, Aerosole, 

Dämpfe oder Geruchsstoffe verursachen  

▪ BBodSchG 

insb. §§ 4-10 (Grundsätze und Pflichten zur Vermeidung schädlicher Bodenverunreini-

gungen)  

- Vermeidungsmaßnahmen, um schädliche Bodenveränderungen zu minimieren, z.B. 

Begrünung nicht überbauter Grundstücksflächen und Gehölzpflanzungen   

▪ WHG  

insb. Abschnitt 4 „Bewirtschaftung des Grundwassers“ (Entwässerung/Niederschlags-

wasserbeseitigung) 

sowie  

Bayerisches Wassergesetz 

- Wahl eines Standortes, an dem keine Oberflächengewässer betroffen sind oder di-

rekt beeinträchtigt werden können 

- Festsetzung von Vermeidungsmaßnahmen, um nachteilige Veränderungen der Ge-

wässereigenschaften, insb. des Grundwassers, zu minimieren; z.B. Niederschlags-

versickerung auf dem Grundstück über die belebte Bodenschicht und Verwendung 

versickerungsfähiger Beläge  

▪ BayDschG 

- Wahl eines Standortes, an dem keine Bau- und Bodendenkmäler betroffen sind  

- Hinweis auf Vorgehensweise beim Auffinden von Denkmälern  

B.1.2.2 Natura-2000-Gebiete 

Im unmittelbaren Umfeld des Planungsgebietes befinden sich keine Natura-2000-Gebiete. 

Der Vorhabenraum liegt außerhalb von Bereichen, die im räumlich-funktionalen 
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Zusammenhang mit dem nächstgelegenen FFH-Gebiet „Standortübungsplatz Ingolstadt-

Hepberg“ (ID 7134-371) stehen. Dieses befindet sich in ca. 550m Entfernung östlich. Dem-

nach besteht keine Betroffenheit. 

B.1.2.3 Weitere Schutzgebiete 

Das Plangebiet liegt innerhalb des Naturparks Altmühltal (ID NP-00016, BAY-15) und weist 

im Übrigen keine weitere Schutz- oder Biotopfunktion auf.  

Das nächstgelegene Landschaftsschutzgebiet LSG-00565.01 „Schutzzone im Naturpark ‚Alt-

mühltal‘“ befindet sich in einzelnen Abschnitten ca. 400 m östlich sowie ca. 800 m südwestlich 

bzw. des Geltungsbereiches.  

Biotope befinden sich in ca. 100 m nördlich (Einzelhecken und Feldgehölze um Wettstetten, 

Nr. 7134-0043), etwa 450m östlich (Ausgedehnter Halbtrockenrasen östlich Wettstetten, Nr. 

7134-0050 sowie ca. 800m südwestlich (Halbtrockenrasen, Altgrasfluren und Gehölzsukzes-

sion um Festungsruine am südlichen Ortsrand von Wettstetten“, Nr. 7134-0048-001).  

B.1.2.4 Landesentwicklungsprogramm/Regionalplan Ingolstadt 10  

Die Ziele des Landesentwicklungsprogramms Bayern und des Regionalplans Ingolstadt (10) 

sind ausführlich in der städtebaulichen Begründung (siehe Kap. A.5.1.1, Fehler! Verweis-

quelle konnte nicht gefunden werden.) beschrieben und werden mit der vorliegenden Pla-

nung berücksichtigt.  

Besonders zu beachten ist der Regionale Grünzug entlang des Manterinbachs, welcher Nord-

östlich der Lentinger Straße endet, der entsprechend den Zielen des LEP zur Gliederung der 

Siedlungsräume, zur Verbesserung des Bioklimas und zur Erholungsvorsorge festgelegt 

wurde. Der regionale Grünzug grenzt im südlichen Teil des Planungsgebietes an dessen 

südwestliche Grenze.  

Im Umfeld von Wettstetten, nähestens ca. 450 m östlich des Planungsgebietes, befinden sich 

die Landschaftlichen Vorbehaltsgebiete Nr. 3 Hochalb.  
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Abbildung 3: landschaftliches Vorbehaltsgebiete in der Umgebung Wettstettens 

B.1.2.5 Flächennutzungsplan/Landschaftsplan 

Das zu ändernde Plangebiet wird im bestehenden Flächennutzungsplan der Gemeinde der-

zeit als Mischgebiet dargestellt. 

B.2 Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Bestandes 

B.2.1 Schutzgut Fläche 

Die Bundesregierung hat im Jahr 2016 in der „Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie festgelegt, 

dass die Inanspruchnahme zusätzlicher Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke bis zum 

Jahr 2030 auf unter 30 Hektar pro Tag begrenzt werden soll. 

Nach Angaben des Bay. Umweltministeriums beträgt der aktuelle Flächenverbrauch in Bay-

ern 10,8 ha pro Tag (2018) oder etwa 3 m² pro Einwohner und Jahr. Die Entwicklung der 

Siedlungs- und Verkehrsflächen verläuft damit deutlich dynamischer als die Einwohnerent-

wicklung. 

Die Fläche der Gemeinde Wettstetten beträgt etwa 1.247 ha, davon sind etwa 17,9 % (223 

ha) Siedlung- und Verkehrsfläche, die sich untergliedern in Wohnbaufläche mit 93 ha, Indust-

rie- und Gewerbefläche mit 10 ha und Verkehrsfläche mit 81 ha (BayLfSt, Statistik kommu-

nal). 
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Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 42.722 m². Das Planungsgebiet ist, bis auf 

wenige Baulücken, vollständig bebaut.  

Bezüglich Funktion und Wertigkeit der Fläche für die einzelnen Schutzgüter siehe nachfol-

gende Kapitel. 

B.2.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt 

Der Vorhabenraum ist ein bestehendes Siedlungsgebiet. Daher ist vorwiegend mit dem Vor-

kommen von Ubiquisten und Kulturfolgern zu rechnen.  

Durch den Siedlungscharakter bestehen Vorbelastungen für das Schutzgut. Aufgrund der 

Verkehrsstraßen kommt es zu Störungen in Form von Lärm, Vibrationen und Schadstoffein-

trägen, die sich auf die Tier- und Pflanzenwelt im Vorhabenraum auswirken können.  

Das Planungsgebiet ist für das Schutzgut von geringer Bedeutung. 

B.2.3 Schutzgut Boden 

Aufgrund der Lage in anthropogen vorbelasteten Bereichen (Überformung, Geländebewe-

gungen, Eintrag von Rohstoffen) kann der Kf-Wert (Durchlässigkeitsbeiwert des Bodens) 

nicht anhand von geologischen oder hydrogeologischen Karten bewertet werden, da es sich 

hier nicht mehr um natürlich entstandene Bodentypen handelt. Folglich werden vertiefende 

Betrachtung eines Fachgutachters benötigt um weitere Aussagen treffen zu können. Generell 

kann aber davon ausgegangen werden, dass der Boden bereits stärker verdichtet ist und 

durch ehemalige Baumaßnahmen vorbelastet ist. 

Bewertung der Bestands-Bodenfunktion nach dem Leitfaden für die Praxis der Bodenschutz-

behörden in der Bauleitplanung „Bodenschutz in der Umweltprüfung nach BauGB“: Die Be-

wertung wird anhand der Bodenteilfunktionen nach Kapitel 3.2 Tab. 3 vorgenommen und 

summativ als Orientierungszahl von 1 bis 6 beschrieben (LABO, 2009)1.  

Tabelle 1: Bewertung der Bodenfunktionen (Bewertung im Schulnotensystem 1-6, wobei 1 = Bodenfunktionen 
sehr gut in Takt und 6 = keine Bodenfunktionen) 

Bodenfunktionen Bewertung Begründung 

Lebensraumfunktion 3 • Anthropogene Vorbelastung 

• keine potenziell natürliche Vegetation 

und Oberbodenschicht 

• Bodenverdichtung durch ehemalige 

Baumaßnahmen 

• Wahrscheinlicher Eintrag von Bau-

schutt und Abraum in den Bodenkör-

per 

Funktionen als Bestandteil 

des Naturhaushalts 

3 

Abbau-, Ausgleichs- und 

Aufbaumedium 

4 

 
1 LABO, 2009: Bodenschutz in der Umweltprüfung nach BauGB 
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• Bereits verstärke Versiegelung und 

Überformung (mäßig dichte Bebau-

ung) 

• Eintrag von Emissionen (Streusalz, 

Staub, Abgase, etc.) 

• Kleinflächigkeit und Zerschneidung 

von großflächigen Grünflächen  

• Vorhandensein von Gartenflächen 

• Kein Ausgleichsflächen oder naturna-

hen Grünflächen im Plangebiet 

Archiv der natur- und Kultur-

geschichte 

- Keine bedeutsamen naturgeschichtlichen 

oder kulturgeschichtlichen Pedotope oder 

Pedogenesen nachgewiesen 

 

Das Planungsgebiet ist für das Schutzgut von geringer Bedeutung. 

B.2.4 Schutzgut Wasser 

Im Vorhabenraum sind keine Oberflächengewässer vorhanden. Da sich das Planungsgebiet 

nicht im Näherungsbereich eines Fließgewässers befindet, kann davon ausgegangen wer-

den, dass das Grundwasser nicht oberflächennah ansteht. Der Manterinbach befindet sich 

nähestens in ca. 50m Entfernung südlich des Geltungsbereichs.  

Von den umliegenden Straßen kann das im Winter verteilte Streusalz z. B. über Sprühnebel 

in den Vorhabenraum eingetragen werden. 

Das Planungsgebiet ist für das Schutzgut von geringer Bedeutung. 

B.2.5 Schutzgut Luft und Klima 

Aufgrund der Lage des Planungsraumes ist dieser für die Kalt- und Frischluftproduktion kaum 

von Bedeutung  

Durch die Lage im Siedlungsgebiet sind lufthygienische Vorbelastungen im Planungsgebiet 

vorhanden. 

Das Planungsgebiet ist für das Schutzgut von geringer Bedeutung. 

B.2.6 Schutzgut Landschaft 

Beim Planungsgebiet handelt es sich um einen bereits bebauten Siedlungsbereich. Aufgrund 

der starken anthropogenen Nutzung ist das Schutzgut Landschaft nur im sehr geringen Maße 

betroffen.  

Das Planungsgebiet ist für das Schutzgut von geringer Bedeutung. 
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B.2.7 Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

In diesem Schutzgut werden verschiedene Aspekte zusammengefasst:  

▪ Objekte mit Bedeutung für das kulturelle Erbe,  

▪ Landwirtschaft und Forstwirtschaft,  

▪ sonstige Sachgüter (z. B. Jagd).  

Als Kulturgüter werden nach § 2 des Gesetzes zum Schutz der Kulturdenkmale (DSchG) 

denkmalgeschützte bauliche Anlagen, Grünanlagen und Wasseranlagen behandelt. Gemäß 

§ 6 DSchG sind nicht nur die Anlagen selbst geschützt, sondern auch die Umgebung bzw. 

deren Wirkungsraum stehen unter besonderen Schutz. Die land- und forstwirtschaftlichen 

Flächen werden entsprechend ihrer wirtschaftlichen und kulturellen Bedeutung bewertet. Für 

die Untersuchungen wurden neben eigenen Beobachtungen die Daten des Landesamts für 

Denkmalpflege verwendet. 

Im Geltungsbereich selbst befinden sich weder Bau- noch Bodendenkmäler. 

In etwa 350m südöstlicher Entfernung befindet sich das Bodendenkmal Nr. D-1-7134-0335, 

„Siedlung der Hallstattzeit“, etwa 400m südöstlich liegt das Bodendenkmal Nr. D-1-7134-

0441 „Befestigung der späten Neuzeit, teil der Landesfestung Ingolstadt: Infanterie Untertre-

teraum). Etwa 250m westlich befindet sich das Bodendenkmal D-1-7134-0333, „Untertägige 

mittelalterliche und frühneuzeitliche Teile im Bereich der Kath. Pfarrkirche St. Martin von 

Wettstetten“, sowie das Bodendenkmal D-1-7134-0434, „Siedlung des späten Mittelalters 

und der frühen Neuzeit.“  

Eine Veränderung in Bezug auf die Denkmäler ist unwahrscheinlich.  

Die Flächen weisen voraussichtlich keine Bedeutung für das Schutzgut auf. 

B.2.8 Mensch und seine Gesundheit, Bevölkerung 

Es befindet sich ein öffentlich zugänglicher Spielplatz sowie ein Kindergarten mit integriertem 

Spielplatz im Planungsgebiet. Für die landschaftsbezogene Erholung sind der Vorhabenraum 

selbst sowie das Umfeld nicht geeignet.  

Der Vorhabenraum ist für das Schutzgut von geringer Bedeutung. 

B.2.9 Wechselwirkungen 

Soweit relevant sind die Wechselwirkungen bereits in den obigen Kapiteln bei den jeweiligen 

Schutzgütern im Zuge der Bewertung der jeweiligen schutzgutspezifischen Funktionen be-

schrieben.  

B.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfüh-
rung der Planung 

B.3.1 Wirkfaktoren 

Mit dem geplanten Vorhaben gehen während der Bau- und Betriebsphase Auswirkungen un-

terschiedlicher Art auf die Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a bis i einher. Gemäß 

Anlage 1 BauGB können diese direkter oder indirekter, sekundärer, kumulativer, 
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grenzüberschreitender, kurz-, mittel-, langfristiger, ständiger oder vorübergehender sowie po-

sitiver oder negativer Art sein. 

Zu prüfen sind dabei unter anderem folgende Wirkungen bzw. Wirkfaktoren nach Anlage 1 

des BauGB: 

▪ Bau und Vorhandensein des geplanten Vorhabens, soweit relevant einschließlich Ab-

rissarbeiten 

▪ Nutzung natürlicher Ressourcen (insbesondere Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen 

und biologische Vielfalt), wobei soweit möglich die nachhaltige Verfügbarkeit dieser Res-

sourcen zu berücksichtigen ist 

▪ Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme 

und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen 

▪ Art und Menge der erzeugten Abfälle, ihre Beseitigung und Verwertung 

▪ Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (z. B. durch 

Unfälle oder Katastrophen) 

▪ Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter Be-

rücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme durch die mögliche Betroffenheit 

von Gebieten mit spezieller Umweltrelevanz oder durch die Nutzung natürlicher Ressour-

cen 

▪ Auswirkungen des Vorhabens auf das Klima (z.B. Art und Ausmaß der Treibhaus-

gasemissionen) und der Anfälligkeit des Vorhabens gegenüber den Folgen des Klima-

wandels 

▪ eingesetzte Techniken und Stoffe 

Diese Wirkbereiche werden nachfolgend, bezogen auf die jeweiligen Schutzgüter bzw. Um-

weltschutzbelange, insoweit geprüft, wie es nach gegenwärtigem Wissensstand und allge-

mein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplans 

in angemessener Weise möglich ist.  

B.3.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche 

Das Planungsgebiet ist größtenteils bebaut. Es sind nur vereinzelt Baulücken aufzufinden. 

Aufgrund der bereits vorhandenen starken Versiegelung sowie einer möglichen geringen Ver-

siegelung ist das Schutzgut Fläche nur im geringen Maße betroffen.  

B.3.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt 

Mit Auswirkungen auf das Schutzgut ist nicht zu rechnen 

Die Planung führt voraussichtlich zu keinem Eingriff in das Schutzgut. 

B.3.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

Während etwaiger Baumaßnahmen kann es zu zusätzlichen Belastungen des Bodens durch 

Bodenverdichtung kommen. Durch die Versiegelung und Überformung der für die 
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Erschließung erforderlichen Verkehrsflächen und der baulich nutzbaren Flächen sind unaus-

weichlich Leistungseinbußen für den Naturhaushalt gegeben. 

Werden bei Erdarbeiten, Bodenbewegungen oder ähnlichen Maßnahmen Boden- und Unter-

grundverunreinigungen angetroffen, die gesundheits-, luft- oder wassergefährdend, explosiv 

oder brennbar sind, so sind diese unverzüglich der zuständigen Unteren Abfallwirtschaftsbe-

hörde anzuzeigen.  

Die Planung führt voraussichtlich zu einem geringen Eingriff in das Schutzgut. 

B.3.5 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

Die Neuversiegelung von bisher unversiegelter Fläche verringert die Filtermöglichkeit des 

Oberflächenwassers durch die bewachsene Bodenschicht und hat somit negative Auswirkun-

gen für das Schutzgut Wasser. Die Versiegelung der Flächen im Baugebiet führt außerdem 

zu einer geringen Reduzierung des Regenrückhaltes in der Landschaft sowie einer einge-

schränkten Versickerung und Grundwasserneubildung.  

Die Planung führt voraussichtlich zu einem geringen Eingriff in das Schutzgut. 

B.3.6 Auswirkungen auf das Schutzgut Luft und Klima 

Während etwaiger Bauarbeiten ist mit einer Zunahme der Luftbelastung durch Staub und den 

Betrieb von Maschinen und Fahrzeugen zu rechnen. 

Da es sich um keine für die Kalt- und Frischluftentstehung oder den Luftabfluss relevanten 

Bereiche handelt, sind weitere Beeinträchtigungen für das Schutzgut nicht zu erwarten.  

Die Planung führt voraussichtlich zu einem geringen Eingriff in das Schutzgut. 

B.3.7 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft 

Da eine mögliche Bebauung nicht in Gebiete eingreift, die für das Landschaftserleben von 

wesentlicher Bedeutung sind, kommt es nicht zu erheblichen Auswirkungen auf das Schutz-

gut, auch wenn es durch die Ausweitung der bebauten Ortslage zu einer deutlichen Verän-

derung des Landschaftsbildes kommt. 

Die Planung führt voraussichtlich zu einem geringen Eingriff in das Schutzgut.  

B.3.8 Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter  

Voraussichtlich werden von der Planung keine Kulturgüter oder sonstigen wertvollen Sach-

güter betroffen sein. Werden bei Erdarbeiten kultur- oder erdgeschichtliche Bodenfunde auf-

gefunden, sind diese unverzüglich dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege anzuzei-

gen (Art. 8 Abs. 1 BayDSchG) sowie unverändert zu belassen (Art. 8 Abs. 2 BayDSchG). Die 

Fortsetzung der Erdarbeiten bedarf der Genehmigung (Art 7 Abs. 1 BayDSchG).   

Risiken für das kulturelle Erbe können damit ebenfalls ausgeschlossen werden. 

Durch den Entzug von landwirtschaftlichen Nutzflächen kommt es zu erheblichen Auswirkun-

gen auf Sachgüter.  
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Die Planung führt voraussichtlich zu keinem Eingriff in das Schutzgut. 

B.3.9 Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und seine Gesundheit 

Im Zuge der einer Verdichtung und Bebauung des Geltungsbereiches können vorüberge-

hende Lärm- und Immissionsbelastungen durch den Maschinen- und Geräteeinsatz bzw. 

durch temporären, zusätzlichen Verkehr auftreten.  

Die Planung führt voraussichtlich zu einem geringen Eingriff in das Schutzgut.  

B.3.10 Wechselwirkungen 

Den größten Eingriff in den Naturhaushalt und die Landschaft stellt die hohe Bodenversiege-

lung dar, die sich nicht nur auf die Schutzgüter, sondern auch auf deren Wechselbeziehungen 

zueinander auswirkt.  
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Abbildung 4: Auswirkungen von Bodenversiegelung auf die Schutzgüter und deren Wechselwirkungen 
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B.3.11 Belange des technischen Umweltschutzes 

Vermeidung von Emissionen/Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität 

Umweltauswirkungen durch Schadstoffemissionen sind durch die Einhaltung der gültigen 

Wärmestandards und Einbau moderner Heizanlagen zu minimieren.  

Eine geringfügige Erhöhung von Luftschadstoffemissionen durch den Kfz-Verkehr lässt sich 

nicht vermeiden. 

Sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 

Die Abfälle sind sowohl während Bauphasen als auch im laufenden Betrieb sachgerecht zu 

entsorgen.  

Unbelastetes Niederschlagswasser wird soweit möglich vor Ort versickert. Schmutzwässer 

werden der gemeindlichen Kanalisation zugeführt. 

Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

Das Plangebiet verfügt laut Energie-Atlas mit einer jährlichen Sonnenscheindauer von 1550-

1599 h/Jahr über sehr günstige Voraussetzungen für die Nutzung von Solarenergie.2 Die Er-

richtung von Photovoltaik- oder Solaranlagen ist gemäß Bebauungsplan möglich. 

Auch die Anlage von Erdwärmesonden ist aus geologischer Sicht möglich (vgl. Energieatlas 

Bayern) und wird durch die Flächennutzungsplanänderung nicht eingeschränkt. 

Durch die unter Punkt „Vermeidung von Emissionen/Erhaltung der bestmöglichen Luftquali-

tät“ genannten Vorkehrungen wird auch die sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

sichergestellt. 

B.3.12 Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen 

Das Plangebiet befindet sich außerhalb festgesetzter oder vorläufig gesicherter Über-

schwemmungsgebiete, Hochwassergefahrenbereiche oder Wassersensibler Bereiche. Da 

das Niederschlagswasser vor Ort versickert werden soll, entsteht keine wachsende Anfällig-

keit hinsichtlich der Gefahr von Hochwasser in Siedlungsgebieten.  

Das Gemeindegebiet Wettstetten gehört zu keiner Erdbebenzone3, d.h. die Anfälligkeit ge-

genüber dadurch bedingten Unfällen oder Katastrophen ist äußerst gering. 

 
2 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Energie und Technologie: Energie-Atlas Bayern. Solarenergie. 

Globalstrahlung – Jahresmittel. https://geoportal.bayern.de/energieatlas-karten/?wicket-

crypt=WKRa082y_Hw&wicket-crypt=HF5VeymMRVQ [Zugriff: 10.09.21] 
3 Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches Geoforschungszentrum (o.J.): Zuordnung von Orten zu Erdbebenzo-

nen. https://www.gfz-potsdam.de/DIN4149_Erdbebenzonenabfrage/ [Zugriff: 10.09.21 ] 

https://geoportal.bayern.de/energieatlas-karten/?wicket-crypt=WKRa082y_Hw&wicket-crypt=HF5VeymMRVQ
https://geoportal.bayern.de/energieatlas-karten/?wicket-crypt=WKRa082y_Hw&wicket-crypt=HF5VeymMRVQ
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B.3.13 Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter 
Plangebiete  

Es liegen keine Kenntnisse darüber vor, ob die Planung in Kumulierung mit benachbarten 

Vorhaben, auch hinsichtlich von Gebieten mit spezieller Umweltrelevanz, zu nachteiligen Um-

weltauswirkungen führen könnte.  

B.4 Voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nicht-Durch-
führung der Planung 

Würde die Planung nicht durchgeführt werden, ist die Fortführung der bisherigen Nutzungen 

am wahrscheinlichsten. Die anthropogene Nutzung der Fläche würde sich wie bisher auf die 

Schutzgüter auswirken.  

Bei dauerhafter Nutzungsaufgabe würde sich wahrscheinlich nach dem Ablauf verschiede-

ner Sukzessionsstadien als Klimaxgesellschaft ein geschlossener (Buchen-)Wald entwickeln.  

Die gehölzbestockten Bereiche würden bei einer Nutzungsaufgabe vermutlich fortbestehen. 

Nach einem Absterben der ältesten Bäume würden durch die Naturverjüngung auch langfris-

tig Gehölze auf den Flächen wachsen. 

B.5 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-
gleich erheblich nachteiliger Umweltauswirkungen 

B.5.1 Maßnahmen zur Vermeidung/Verhinderung und Verringerung 

Eine grundsätzliche Minimierung bei möglichen Eingriffen ist wünschenswert. Das Gebiet ist 

vollständig erschlossen werden. 

In der folgenden Tabelle werden die Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen, die be-

reits in den vorhergehenden Kapiteln genannt wurden, zusammengefasst.  

Tabelle 2: Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung von Eingriffen 

Schutzgut Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Fläche ▪ sparsamer Gebrauch der Fläche  

Tiere / Pflanzen / 
biologische Vielfalt 

▪ Erhalt nicht zwingend zu rodender Gehölze 

▪ Durchführung notwendiger Baumfällungen und Rodungen von Gehöl-
zen nur im Zeitraum von 1.10. bis 29.02. (§ 39 BNatSchG) 

▪ Bündelung von Versorgungsleitungen und Wegen 

▪ Verbot tiergruppenschädigender Anlagen oder Bauteile 

▪ Durchlässigkeit der Siedlungsränder zur freien Landschaft 

▪ naturnahe Gestaltung und Bepflanzung der Versickerungsmulde und -
graben  

▪ Erhalt der öffentlichen Grünfläche  

Boden ▪ Beschränkung des Versiegelungsgrades auf ein Minimum 

▪ Vermeidung von Bodenkontaminationen und nicht standortgerechter 
Bodenveränderungen 

▪ Schutz vor Erosion und Bodenverdichtung  
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▪ hoher Anteil hochwertiger Grünflächen und Durchgrünung mit standort-
gerechten Gehölzen 

▪ Verwendung versickerungsfähiger Beläge 

Wasser ▪ geringstmögliche Versiegelung von Flächen 

▪ Entwässerung im Trenn-System  

▪ größtmögliche Niederschlagsversickerung/ Verwendung versickerungs-
fähiger Beläge 

▪ Vermeidung von Grundwasseranschnitten und Behinderung seiner Be-
wegung 

Luft / Klima ▪ geringstmögliche Versiegelung von Flächen 

▪ Anpflanzen von Gehölzstrukturen, Fassaden- und Dachbegrünung als 
Frischluftproduzenten 

Landschaft ▪ Eingrünung und Durchgrünung der Baugebietes  

Kultur- / Sachgüter ▪ Einstellen der Erdarbeiten bei Auffinden kultur- oder erdgeschichtlicher 
Bodenfunde (Art 7. und 8 BayDSchG) 

Mensch und  
seine Gesundheit / 
Bevölkerung  

▪ Einhaltung von Grenzwerten bezüglich der Lärmemissionen 

▪ Eingrünung und Durchgrünung des Planungsgebiets 

▪ Ausweisung von zentralen Kinderspiel- und Gemeinschaftsplätzen 

▪ Verwendung von Lärm- und schadstoffarmen Baumaschinen 

B.6 Zusätzliche Angaben 

B.6.1 Wichtigste Merkmale der verwendeten technischen Verfahren 

Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht die Prüffaktoren für die Schutzgüter.  

Tabelle 3: Prüffaktoren für die Schutzgüter 

Schutzgut zu prüfende Inhalte 

Fläche ▪ Umfang der Inanspruchnahme bisher unversiegelter Flächen 

Tiere / Pflanzen / biolo-
gische Vielfalt 

▪ Vorkommen und Betroffenheit von geschützten Tier- und Pflanzen-
arten,  

▪ Biotopen/ Lebensraumtypen und deren Beeinträchtigung  

Boden 

▪ Bodenart und -typ, Vorhandensein seltener, schützenswerter Böden 

▪ Bodenaufbau und -eigenschaften, Betroffenheit von Bodenfunktio-
nen und Bodenbildungsprozessen 

▪ Baugrundeignung 

▪ Versiegelungsgrad 

▪ Vorhandensein von Altlasten 

▪ Verdichtung und Erosion, Schadstoffeinträge 

Wasser 

▪ Vorhandensein und Betroffenheit von Fließ- und Stillgewässern 

▪ Flurabstand zum Grundwasser 

▪ Einflüsse auf Grundwasserneubildung  

▪ Schadstoffeinträge 

Luft / Klima 

▪ Emissionen, Luftqualität 

▪ Frischluftzufuhr und -transport,  

▪ Kaltluftproduktion und -transport 
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▪ Einflüsse auf Mikroklima 

Landschaft 

▪ Beeinträchtigung des Landschaftsbildes,  

▪ Betroffenheit von für das Landschaftserleben bedeutsamen Flächen/ 
Strukturen 

Kultur- / Sachgüter ▪ Vorhandensein und Betroffenheit von Kultur- und Sachgütern 

Mensch und  
seine Gesundheit / Be-
völkerung  

▪ Lärm- und Geruchsemissionen 

▪ Betroffenheit von für die menschliche Gesundheit relevanten Belan-
gen 

▪ Betroffenheit von Wegen und Infrastruktur 

B.6.2 Schwierigkeiten bei Zusammenstellung der Angaben 

Zu den geologischen und hydrologischen Gegebenheiten sowie zur Beschaffenheit des Bau-

grunds liegen keine detaillierten Informationen vor. 

B.6.3 Referenzliste mit Quellen 

Für die verbal argumentative Darstellung der Umweltauswirkungen wurden die in der nach-

folgenden Übersicht aufgeführten Quellen als Daten- und Informationsgrundlage verwendet:  

Tabelle 4: Quellenliste der Daten- und Informationsgrundlagen 

Umweltbelang Quelle 

Tiere, Pflanzen,  
biologische Vielfalt 

▪ Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 
(LDBV) (2012): BayernAtlas. Thema Umwelt. https://geoportal.bay-
ern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=umwe&bgLayer=atkis [Zugriff: 
09.09.21] 

▪ Bayerisches Fachinformationssystem Naturschutz: FIN-Web (Online Vie-
wer). http://fisnat.bayern.de/finweb/ [Zugriff: 09.09.21] 

▪ Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

Boden 
▪ Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU): UmweltAtlas Bayern. Thema Bo-

den. http://www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/resources/apps/lfu_bo-
den_ftz/index.html?lang=de [Zugriff: 09.09.21] 

Wasser  

▪ LDBV (2012): BayernAtlas. Thema Umwelt. https://geoportal.bay-
ern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=umwe&bgLayer=atkis [Zugriff: 
09.09.21]LfU: UmweltAtlas Bayern. Thema Naturgefahren. http://www.um-
weltatlas.bayern.de/mapapps/resources/apps/lfu_naturgefahren_ftz/in-
dex.html?lang=de [Zugriff: 09.09.21] 

Luft / Klima  
▪ LDBV (2012): BayernAtlas. Topographische Karte. https://geoportal.bay-

ern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=ba&bgLayer=tk&catalogNo-
des=11,122 [Zugriff: 09.09.21] 

Mensch und seine  
Gesundheit 

▪ LDBV (2012): BayernAtlas. Thema Umwelt. https://geoportal.bay-
ern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=umwe&bgLayer=atkis [Zugriff: 
09.09.21] 

▪ LDBV (2012): BayernAtlas. Thema Freizeit in Bayern. https://geopor-
tal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=ba&bgLayer=atkis&catalogNo-
des=11,12 2[Zugriff: 09.09.21] 

Landschaft 
▪ LDBV (2012): BayernAtlas. Thema Umwelt. https://geoportal.bay-

ern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=umwe&bgLayer=atkis [Zugriff: 
09.09.21] 

http://fisnat.bayern.de/finweb/
http://www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/resources/apps/lfu_boden_ftz/index.html?lang=de
http://www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/resources/apps/lfu_boden_ftz/index.html?lang=de
http://www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/resources/apps/lfu_naturgefahren_ftz/index.html?lang=de
http://www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/resources/apps/lfu_naturgefahren_ftz/index.html?lang=de
http://www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/resources/apps/lfu_naturgefahren_ftz/index.html?lang=de
https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=ba&bgLayer=tk&catalogNodes=11,122
https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=ba&bgLayer=tk&catalogNodes=11,122
https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=ba&bgLayer=tk&catalogNodes=11,122
https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=ba&bgLayer=atkis&catalogNodes=11,12%202
https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=ba&bgLayer=atkis&catalogNodes=11,12%202
https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=ba&bgLayer=atkis&catalogNodes=11,12%202
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Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

▪ LDBV (2012): BayernAtlas Thema Planen und Bauen. https://geopor-
tal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=pl_bau&bgLayer=atkis&ca-
talogNodes=11,122 [Zugriff: 09.09.21] 

sonstige Quellen 

▪ Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Energie und Technologie: 

Energie-Atlas Bayern. Solarenergie. Globalstrahlung – Jahresmittel, Nut-

zungsmöglichkeiten Erdwärmesonden. https://geoportal.bayern.de/ener-

gieatlas-karten/?wicket-crypt=WKRa082y_Hw&wicket-crypt=HF5VeymM-

RVQ [Zugriff: 09.09.21] 

▪ Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches Geoforschungszentrum (o.J.): 

Zuordnung von Orten zu Erdbebenzonen. https://www.gfz-pots-

dam.de/DIN4149_Erdbebenzonenabfrage/ [Zugriff: 09.09.21] 

▪ MEYNEN/SCHMIDTHÜSEN, 1953 – 1962: (Hrsg.) (1953-62): Handbuch 

der naturräumlichen Gliederung Deutschlands, Bd. 1-9. - Remagen, Bad 

Godesberg (Bundesanstalt für Landeskunde und Raumforschung, Selbst-

verlag) 

▪ SSYMANK, 1994: Neue Anforderungen im europäischen Naturschutz: Das 
Schutzgebietssystem Natura 2000 und die FFH-Richtlinie der EU.- Natur 
und Landschaft 69 (Heft 9): 395-406 

B.7 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Der Umweltbericht zur Änderung des Flächennutzungsplans beschreibt und bewertet gemäß 

§§ 2, 2a BauGB den aktuellen Umweltzustand des Planungsgebietes sowie die möglichen 

Umweltauswirkungen des Vorhabens. Der Umweltbericht informiert die Öffentlichkeit hier-

über und soll den betroffenen Bürgern eine Beurteilung ermöglichen, ob und in welchem Um-

fang sie von den Umweltauswirkungen der Planung betroffen sein können. 

Aufgrund der Lage innerhalb eines bebauten Gebietes sind die Auswirkungen auf die Umwelt 

insgesamt als gering zu bewerten.  

Aufgrund schon vorhandener Bebauungspläne entsteht kein Ausgleichsbedarf.  

  

https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=pl_bau&bgLayer=atkis&catalogNodes=11,122
https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=pl_bau&bgLayer=atkis&catalogNodes=11,122
https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=pl_bau&bgLayer=atkis&catalogNodes=11,122
https://geoportal.bayern.de/energieatlas-karten/?wicket-crypt=WKRa082y_Hw&wicket-crypt=HF5VeymMRVQ
https://geoportal.bayern.de/energieatlas-karten/?wicket-crypt=WKRa082y_Hw&wicket-crypt=HF5VeymMRVQ
https://geoportal.bayern.de/energieatlas-karten/?wicket-crypt=WKRa082y_Hw&wicket-crypt=HF5VeymMRVQ
https://www.gfz-potsdam.de/DIN4149_Erdbebenzonenabfrage/
https://www.gfz-potsdam.de/DIN4149_Erdbebenzonenabfrage/
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C Rechtsgrundlagen 

▪ Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), 

zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394). 

▪ Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176). 

▪ Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und über die Darstellung des Plan-

inhalts (Planzeichenverordnung 1990 – PlanZV 90) in der Fassung vom 18.12.1990 

(BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. 

I S. 1802). 

▪ Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 

(GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.06. 2023 (GVBl. 

S. 250), durch § 4 des Gesetzes vom 07.07.2023 (GVBl. S. 327) und durch Art. 13a Abs. 

2 des Gesetzes vom 24.07.2023 (GVBl. S. 371) geändert. 

▪ Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) in der Fassung vom 23.02.2011 (GVBl. 

S. 82, BayRS 791-1-U), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.12.2022 (GVBl. S. 723) 

▪ Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i. d. F. vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt 

geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 08.12.2022 (BGBl. I S. 2240)  

▪ Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 

796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch zuletzt geändert durch die §§ 2, 3 des 

Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 385) 

▪ Bayerisches Denkmalschutzgesetz (BayDSchG) in der in der Bayerischen Rechtssamm-

lung (BayRS 2242-1-WK) veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geänd. durch 

Art. 1 des Gesetzes vom 23.06.2023 (GVBl. S. 251). 
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